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Sehr geehrter Herr López Aguilar,

der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten wurde im Rahmen des genannten Verfahrens 
ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Die Koordinatoren des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten haben in ihrer Sitzung vom 11. Mai 2022 
beschlossen, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln. 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten nahm die von Urmas Paet verfasste 
Stellungnahme in der Ausschusssitzung1 vom 27. Juni 2023 an und ersuchte den 
federführenden Ausschuss, die nachfolgenden Vorschläge in seinen Bericht zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: David McAllister (Vorsitzender), Witold Jan Waszczykowski 
(stellvertretender Vorsitzender), Željana Zovko (stellvertretende Vorsitzende), João Albuquerque, Alexander 
Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, 
Ioan-Rareş Bogdan, Anna Bonfrisco, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Katalin Cseh, Angel Dzhambazki, Cyrus Engerer, Anna Fotyga, Heléne Fritzon, Michael Gahler, 
Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Markéta Gregorová, Irena Joveva, Rasa Juknevičienė, Karol Karski, Dietmar 
Köster, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Jean-Lin Lacapelle, Katrin Langensiepen, David Lega, Miriam 
Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Karsten Lucke, César Luena, Jaak Madison, Lukas 
Mandl, Thierry Mariani, Marisa Matias, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, 
Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Bert-Jan Ruissen, Christian Sagartz, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek 
Saryusz-Wolski, Mounir Satouri, Radosław Sikorski, Jordi Solé, László Trócsányi, Harald Vilimsky, Viola 
von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Mick Wallace, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, 
Tomáš Zdechovský, Bernhard Zimniok, Marco Zullo.
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VORSCHLÄGE

In einer Zeit rasanter geopolitischer Veränderungen und neuartiger Bedrohungen ist die 
Informationssicherheit in der Union zunehmend gefährdet. Internationale Krisen zeigen, dass 
die EU über glaubwürdige Informationen aus erster Hand über bestehende und mögliche 
externe Bedrohungen für die EU verfügen muss, um zügig und wirksam reagieren und ihre 
Interessen im Ausland sowie ihre Bürger besser schützen zu können. Auch ausländische 
Einmischung und Desinformation stellen eine reale Gefahr für die demokratischen Prozesse 
in der EU dar, und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sollten mit 
angemessenen Mitteln und Ressourcen ausgestattet werden, um diesen neuen 
Herausforderungen zu begegnen. 

Aus außen- und sicherheitspolitischer Sicht und wie in mehreren Entschließungen des 
Parlaments zur Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) hervorgehoben, sollten dem 
Parlament die erforderlichen Informationen und Dokumente transparent und rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, damit es seine wichtige Aufgabe der demokratischen Kontrolle 
ordnungsgemäß erfüllen kann. Aus diesem Grund ist die Stärkung und Harmonisierung der 
Einstufung, Handhabung und Speicherung von EU-Verschlusssachen und von nicht als 
Verschlusssache eingestuften Informationen von entscheidender Bedeutung. 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt diesen zeitgemäßen Vorschlag der Kommission, 
der Teil der von der Kommission im Juli 2020 verabschiedeten EU-Strategie für eine 
Sicherheitsunion ist, da die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union mit einem 
angemessenen gemeinsamen hohen Sicherheitsniveau für EU-Verschlusssachen und für nicht 
als Verschlusssache eingestufte Informationen ausgestattet werden müssen. Darüber hinaus 
begrüßt er, dass mit der vorgeschlagenen Verordnung ein Mindestmaß an Vorschriften 
festgelegt und eine interinstitutionelle Koordinierungsgruppe für Informationssicherheit 
eingerichtet werden soll, was ein notwendiger Schritt zur Harmonisierung und somit zur 
Gewährleistung einer reibungslosen Umsetzung einer EU-Informationssicherheitskultur ist. 

Ungeachtet dieser begrüßenswerten Bemühungen, den Schutz von Informationen in den 
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU zu erleichtern und zu harmonisieren, 
weist das Parlament darauf hin, dass der interinstitutionelle Rahmen für den Zugang des 
Parlaments zu vertraulichen Informationen im Bereich der GASP/GSVP dringend verbessert 
werden muss. Darüber hinaus muss dringend der strategische Informationsaustausch zwischen 
GSVP-Missionen ausgebaut werden, insbesondere zwischen zivilen Missionen, zwischen 
zivilen und militärischen Missionen sowie zwischen den Hauptquartieren und dem Einsatz 
vor Ort.

1. Die vorstehend genannten Punkte in Bezug auf die institutionellen Vorrechte müssen in 
Artikel 32 angemessen präzisiert werden: Die Kontrolle durch den Herausgeber ist zwar 
ein unbestreitbarer Grundsatz, jedoch sollte der Text besser formuliert werden, da er 
nicht über den Vorrechten des Vertrags stehen sollte. Außerdem sollte Artikel 54 weiter 
präzisiert werden: Für das Parlament geht es nicht darum, „dass die Weitergabe [...] 
nachweislich erforderlich [ist]“, sondern dass sie nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, 
wenn nötig“ erfolgt.
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2. Mit dem Vorschlag sollte klargestellt werden, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments aufgrund ihres Mandats nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ 
Zugang zu allen erforderlichen Informationen haben sollten, damit sie die ihnen mit den 
Verträgen übertragenen Befugnisse ausüben können. Daher sollte der Vorschlag (als 
Änderungsantrag 3 der Stellungnahme des ITRE-Ausschusses) folgenden neuen Absatz 
enthalten:

„(neuer Absatz). Die Mitglieder der Organe der Union sollten aufgrund ihres Mandats 
nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ Zugang zu allen erforderlichen 
Informationen haben, damit sie die ihnen mit den Verträgen übertragenen Befugnisse 
ausüben können.“

3. Die Frage der zu restriktiven Einstufung ist für das Parlament von grundlegender 
Bedeutung. Durch die Schaffung eines Mechanismus zur Erörterung solcher Fälle sollte 
der Vorschlag den folgenden neuen Absatz (aus AM 37 des AFCO-Ausschusses) 
enthalten:

„(neuer Absatz). Bei Zweifeln bezüglich des vertraulichen Charakters einer Information 
oder des angemessenen Geheimhaltungsgrads konsultieren sich der Herausgeber und 
der Empfänger gegenseitig unverzüglich und vor der Übermittlung des Dokuments. Bei 
Nichteinigung werden die politischen Instanzen der beteiligten Organe befasst, um eine 
Lösung zu erzielen.“

4. Ausländische Einflussnahme und Desinformation stellen eine echte Gefahr für die 
demokratischen Prozesse der EU dar, und die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union sollten mit angemessenen Mitteln und Ressourcen ausgestattet 
werden, um diese neuen Herausforderungen in Angriff nehmen zu können. Der 
Vorschlag sollte folgenden neuen Absatz (aus Änderungsantrag 23 des AFCO-
Ausschusses) enthalten:

„(neuer Absatz). Bei der Entwicklung und Umsetzung ihres Rahmens für die 
Dokumentensicherheit schützen die Organe und Einrichtungen der Union die Integrität 
der demokratischen Prozesse in der EU. Sie erlassen unter anderem spezifische 
Bestimmungen in Ausschreibungsverfahren, um das Risiko einer Einflussnahme aus 
dem Ausland auf ihren Arbeitsablauf zu begrenzen. Diese Bestimmungen betreffen 
zumindest den Erwerb und die Wartung der Sicherheitsinfrastruktur, die Überprüfung 
von Drittorganisationen und die Sicherheitsüberprüfung des Personals.“

5. Der AFET-Ausschuss ersucht den federführenden LIBE-Ausschuss, zu überdenken, ob 
die Einführung der Kategorie „normale Informationen“ (Artikel 13 des Vorschlags) 
ausreichende Vorteile mit sich bringt, die die zusätzlichen administrativen 
Anforderungen rechtfertigen, die sich aus der Erstellung und Anwendung dieser 
Kategorie von Informationen und ihrer Unterscheidung von „öffentlichen 
Informationen“ ergeben.


